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§ 16 NO BTV 2014

NO BTV 2014 - NO Bautechnikverordnung 2014

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.03.2025

Fur die Aufstellung und den Einbau von Feuerungsanlagen gilt Folgendes:

1. BeiNeuanlagen: Kleinfeuerungen dtirfen nur errichtet oder eingebaut werden, wenn sie die Voraussetzungen des
Abschnittes C erfillen; wesentliche Bauteile dirfen nur kombiniert werden, wenn dafur ein entsprechender

Nachweis (Typenprifung) vorliegt.

2. Beibestehenden Anlagen: Bei einem Austausch eines wesentlichen Bauteils von Kleinfeuerungen ist
sicherzustellen, dass die jeweils zutreffenden Anforderungen des Abschnitts C eingehalten werden kénnen.

3. Firjede Anlage, ausgenommen fiir Ofen und mittelgroBe Feuerungsanlagen, ist einAnlagendatenblatt gemaR
Anlage 9 zu erstellen, das auf die Dauer des Bestandes der Anlage bei dieser aufzubewahren ist. Anderungen an
der Anlage, die fur die Verbrennungsgute von Bedeutung sind, sind im Datenblatt zu vermerken.

3a. Fur jede mittelgroRe Feuerungsanlage ist ein Anlagendatenblatt gemal3 Anlage 16 zu erstellen, das auf die Dauer
des Bestandes der Anlage bei dieser aufzubewahren ist. Bewilligte Anderungen an der Anlage, die fir die

Verbrennungsglte von Bedeutung sind, sind im Datenblatt zu vermerken.

4. Feuerungsanlagen mussen ungehindert betrieben, geprift und gewartet werden kénnen.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 16 NÖ BTV 2014
	NÖ BTV 2014 - NÖ Bautechnikverordnung 2014


